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1. Vorbemerkungen

1.1. Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 128 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

hat die Kommune für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grund-

sätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahres-

abschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren-

zungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die

tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune darzustellen.

1.2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG aus:

1. einer Ergebnisrechnung (§ 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG, § 50 GemHKVO),

2. einer Finanzrechnung (§ 128 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG, § 51 GemHKVO),

3. einer Bilanz (§ 128 Abs. 2 Nr. 3 NKomVG, § 54 GemHKVO) und

4. einem Anhang (§ 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG, § 55 GemHKVO).

In den Anhang des Jahresabschlusses werden gemäß § 55 Abs. 1 GemHKVO dieje-

nigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung,

der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis

sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die

wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der

Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

Dem Anhang sind gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beizufügen:

1. ein Rechenschaftsbericht (§ 57 GemHKVO),

2. eine Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO),

3. eine Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO),

4. eine Rückstellungsübersicht,

5. eine Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO) und

6. eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden

Haushaltsermächtigungen

Die Teilrechnungen werden am Ende des Jahresabschlusses aufgeführt:

1. Teilergebnisrechnung (§ 50 Abs. 3 GemHKVO),

2. Teilfinanzrechnung (§ 51 Abs. 3 GemHKVO).
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2. Ergebnisrechnung (§ 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG, § 50 GemHKVO)

Erträge und Aufwendungen

Ergebnis
des

Vorjahres

Ergebnis
des

Haushaltsjahres

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres

Plan-Ist-
Vergleich
mehr (+)

weniger (-)

2015 2016 2016 2016

EUR EUR EUR EUR

2 3 4 5

Ordentliche Erträge

1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2.478.817,48 2.338.740,05 2.397.500,00 -58.759,95

2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.400,00 37.320,00 36.500,00 820,00

3. + Auflösungserträge aus Sonderposten 75.386,12 66.349,81 66.500,00 -150,19

5. + öffentlich-rechtliche Entgelte 20.708,00 19.226,00 20.900,00 -1.674,00

6. + privatrechtliche Entgelte 10.900,31 10.328,95 8.600,00 1.728,95

7. + Kostenerstattung und Kostenumlagen 1.750,00 6.932,54 2.800,00 4.132,54

8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 17.021,44 5.269,45 11.800,00 -6.530,55

11. + sonstige ordentliche Erträge 110.123,08 112.455,29 110.500,00 1.955,29

12. = Summe ordentliche Erträge 2.744.106,43 2.596.622,09 2.655.100,00 -58.477,91

Ordentliche Aufwendungen

13. - Aufwendungen für aktives Personal 31.672,33 28.499,80 34.000,00 -5.500,20

15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.523,02 82.983,68 106.800,00 -23.816,32

16. - Abschreibungen 158.001,91 149.523,93 143.200,00 6.323,93

17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 44.081,04 40.616,33 47.400,00 -6.783,67

18. - Transferaufwendungen 2.771.503,97 2.083.122,79 2.113.700,00 -30.577,21

19. - sonstige ordentliche Aufwendungen 34.359,12 28.836,60 35.700,00 -6.863,40

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 3.148.141,39 2.413.583,13 2.480.800,00 -67.216,87

21. = Ordentliches Ergebnis -404.034,96 183.038,96 174.300,00 8.738,96

22. + außerordentliche Erträge 174.743,64 1.959,90 0,00 1.959,90

23. - außerordentliche Aufwendungen 1.959,90 0,00 0,00 0,00

24. = außerordentliches Ergebnis 172.783,74 1.959,90 0,00 1.959,90

25. = Jahresergebnis -231.251,22 184.998,86 174.300,00 10.698,86
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3. Finanzrechnung (§ 128 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG, § 51 GemHKVO)

Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis
des

Vorjahres

Ergebnis
des

Haushaltsjahres

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres

Plan-Ist-
Vergleich
mehr (+)

weniger (-)

2015 2016 2016 2016

EUR EUR EUR EUR

2 3 4 5

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2.519.767,47 2.343.205,76 2.397.500,00 -54.294,24

2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.120,00 36.960,00 36.500,00 460,00

4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte 6.748,00 7.790,00 9.000,00 -1.210,00

5. + Privatrechtliche Entgelte 10.926,39 10.302,87 8.600,00 1.702,87

6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.750,00 6.932,54 2.800,00 4.132,54

7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 16.561,25 6.077,08 11.800,00 -5.722,92

9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 98.149,56 142.238,26 110.500,00 31.738,26

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.684.022,67 2.553.506,51 2.576.700,00 -23.193,49

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11. - Auszahlungen für aktives Personal 31.929,65 28.242,48 34.000,00 -5.757,52

13. -
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und
für geringwertige Vermögensgegenstände

105.332,72 81.958,88 106.800,00 -24.841,12

14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 47.050,02 40.655,33 47.400,00 -6.744,67

15. - Transferauszahlungen 2.521.774,39 2.649.652,28 2.802.300,00 -152.647,72

16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 33.703,41 29.136,74 35.700,00 -6.563,26

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.739.790,19 2.829.645,71 3.026.200,00 -196.554,29

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -55.767,52 -276.139,20 -449.500,00 173.360,80

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

21. + Veräußerung von Sachvermögen 202.750,50 0,00 0,00 0,00

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 202.750,50 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 16.029,00 178,40 109,46 68,94

26. - Baumaßnahmen 139.985,90 80.432,02 155.981,78 -75.549,76

27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.904,55 10.922,11 13.300,00 -2.377,89

31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 159.919,45 91.532,53 169.391,24 -77.858,71

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 42.831,05 -91.532,53 -169.391,24 77.858,71

33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -12.936,47 -367.671,73 -618.891,24 251.219,51

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34. +
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;
Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit

273.000,00 167.400,00 51.900,00 115.500,00

35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten 346.015,75 218.478,47 51.900,00 166.578,47

36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit -73.015,75 -51.078,47 0,00 -51.078,47

37. = Finanzmittelbestand -85.952,22 -418.750,20 -618.891,24 200.141,04
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38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen 30.547,46 35.889,45 0,00 35.889,45

39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen 29.021,62 34.715,49 0,00 34.715,49

40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 1.525,84 1.173,96 0,00 1.173,96

40a. = Saldo der Finanzrechnung -84.426,38 -417.576,24 -618.891,24 201.315,00

41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 267.362,79 182.936,41 182.936,00 ----

42. = Endbestand an Zahlungsmitteln 182.936,41 -234.639,83 -435.955,24 201.315,41
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4. Bilanz (§ 128 Abs. 2 Nr. 3 NKomVG, § 54 GemHKVO)

Aktiva

Vorjahr Haushaltsjahr

2015 2016

EUR EUR

1 2 3

1 Immaterielles Vermögen 0,00 0,00

2 Sachvermögen 5.769.211,64 5.615.581,88

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 400.989,24 447.987,12

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 694.333,89 650.865,89

2.3 Infrastrukturvermögen 3.892.493,29 3.799.298,87

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 698.922,00 674.969,00

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 38.455,00 42.461,00

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 44.018,22 0,00

3 Finanzvermögen 251.691,12 372.314,49

3.2 Beteiligungen 172.548,66 172.554,03

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 36.235,56 18.107,24

3.7 Forderungen aus Transferleistungen 0,00 30.719,81

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 42.906,90 150.933,41

4 Liquide Mittel 182.936,41 0,00

5 Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

Bilanzsumme AKTIVA 6.203.839,17 5.987.896,37
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Passiva

Vorjahr Haushaltsjahr

2015 2016

EUR EUR

1 2 3

1 Nettoposition 3.950.251,61 4.085.724,57

1.1 Basis-Reinvermögen 2.881.764,72 2.879.804,82

1.1.1 Reinvermögen 2.881.764,72 2.879.804,82

1.2 Rücklagen 107.071,11 0,00

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 107.071,11 0,00

1.3 Jahresergebnis -231.251,22 60.818,75

1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 -124.180,11

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -231.251,22 184.998,86

1.4 Sonderposten 1.192.667,00 1.145.101,00

1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.112.013,00 1.076.383,00

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 80.654,00 68.718,00

2 Schulden 1.470.251,56 1.899.291,80

2.1 Geldschulden 1.399.820,84 1.583.382,20

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.399.820,84 1.348.742,37

2.1.3 Liquiditätskredite 0,00 234.639,83

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49.738,14 203.860,92

2.4 Transferverbindlichkeiten 0,00 14.640,00

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 0,00 14.640,00

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 20.692,58 97.408,68

2.5.1 Durchlaufende Posten 4.671,15 5.845,11

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 1.087,48 1.075,11

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 3.583,67 4.770,00

2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 0,00 85.133,00

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 16.021,43 6.430,57

3 Rückstellungen 780.096,00 0,00

3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs 688.500,00 0,00

3.8 Sonstige Rückstellungen 91.596,00 0,00

4 Passive Rechnungsabgrenzung 3.240,00 2.880,00

Bilanzsumme PASSIVA 6.203.839,17 5.987.896,37

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 54 Tausend Euro

2. Bürgschaften: 0 Tausend Euro

3. Gewährleistungsverträge: 0 Tausend Euro

4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Tausend Euro

5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Tausend Euro

6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beiträge: 0 Tausend Euro
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5. Anhang (§ 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG, § 55 GemHKVO)

5.1. Allgemeine Angaben

Zum 1. Januar 2010 hat für die Gemeinde Ringe das Neue Kommunale Rechnungs-

wesen die frühere Kameralistik abgelöst.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Grafschaft Bentheim hat zuletzt den

Jahresabschluss der Gemeinde Ringe zum 31.12.2015 geprüft und hierüber mit Da-

tum vom 08.10.2019 den Prüfungsbericht abgegeben.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde durch den Rat der Gemeinde Ringe am

17. Februar 2016 beschlossen.

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist ein Rechenschaftsbericht als Anlage zum

Anhang zu erstellen. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden die gemäß § 55

Abs. 1 GemHKVO notwendigen Angaben zu dem Jahresabschluss, die zum Ver-

ständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind, und die

wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen der

Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zusammenfassend im Rechen-

schaftsbericht behandelt.

5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 55 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber der Eröffnungs-

bilanz zum 1. Januar 2010 und den Jahresabschlüssen der Vorjahre unverändert

beibehalten.

Ansatz und Bewertung erfolgten gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG und den ergänzen-

den Regelungen der §§ 42 bis 47 und § 60 GemHKVO.

Der Grund und Boden bei bebauten und unbebauten Grundstücken wird grundsätz-

lich mit den Anschaffungswerten angesetzt. Bei unentgeltlichem Erwerb und bei Er-

werb vor dem Jahr 2000 – soweit ein Anschaffungswert nicht mehr feststellbar war –

wurde in der Eröffnungsbilanz der Grund und Boden mit einem Zeitwert angesetzt,

der sich an dem für das Jahr 2007 geltenden Bodenrichtwert orientiert (§ 60 Abs. 6

GemHKVO). Hierbei wurden entsprechend der vom Niedersächsischen Ministerium

für Inneres und Sport veröffentlichten Hinweise zu Fragen der Inventur, zur Inventur-

vereinfachung im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz und zu Bewertungsfragen für

den Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und des kommunalnutzungsorien-

tierten Vermögens folgende Wertansätze vorgenommen:
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 Straßen, Wege, Plätze:

25% des Bodenrichtwertes 2007, mindestens Bodenrichtwert für Ackerland

(2,00 €/m²)

 Spielplätze und Sportanlagen:

25% des Bodenrichtwertes 2007, mindestens Bodenrichtwert für Ackerland

(2,00 €/m²)

Die Gebäude werden grundsätzlich mit den fortgeführten Anschaffungs- und Herstel-

lungswerten angesetzt. Soweit die Anschaffungs- bzw. Herstellungswerte nicht mit

vertretbarem Aufwand zu ermitteln waren, erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz

die Bewertung auf Basis des sogenannten rückindizierten Zeitwertes (§ 124 Abs. 4 S.

3 NKomVG). Dieser wurde nach dem sogenannten Sachwertverfahren mit Hilfe der

Normalherstellungskosten 2000 (NHK 2000) entsprechend dem vom Niedersächsi-

schen Ministerium für Inneres und Sport veröffentlichten Bewertungsschema ermit-

telt.

Das Gebäude des Kindergartens Neugnadenfeld wird abweichend von der vom Land

herausgegebenen Abschreibungstabelle über die Laufzeit des Erbbaurechtsvertra-

ges bis zum 31.12.2048 abgeschrieben.

Die Bewertung der Straßenaufbauten erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs- und

Herstellungswerten unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von 25 Jahren.

Auf die Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs-

und Herstellungswerte den Einzelwert von 5.000,00 € einschließlich Mehrwertsteuer

nicht überschritten, wurde in der Eröffnungsbilanz entsprechend dem Wahlrecht gem.

§ 60 Abs. 2 GemHKVO bis zur Einführung der Inventarverwaltung im Jahr 2008 ver-

zichtet. Die sogenannten „geringwertigen Wirtschaftsgüter“ bis 150,00 € netto werden

nicht bilanziert. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert

zwischen 150,00 € und 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer liegt, werden als Sammelpos-

ten bilanziert.

Das Finanzvermögen wird mit den Anschaffungswerten bzw. mit den Nennwerten

bewertet.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie für Beiträge

werden entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände

ertragswirksam aufgelöst. Zur Ermittlung der Werte der Sonderposten wurden bei der

Aufstellung der Eröffnungsbilanz die seit 1974 erhaltenen Investitionszuweisungen

und -zuschüsse sowie Beiträge erfasst. Sie wurden – soweit möglich – den damit

finanzierten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend der Nutzungs-

dauer der Vermögensgegenstände auf den 1. Januar 2010 fortgeschrieben. Soweit
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eine Zuordnung nicht mehr möglich war, erfolgt die Auflösung der Sonderposten über

30 Jahre.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Rückstellungen werden gem. § 43 Abs. 2 GemHKVO in der Höhe des Betrages

angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung

notwendig ist.

Zinsen von Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungswerte einbezogen (§ 55

Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO).

Haftungsverhältnisse (§ 55 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO), denen ggf. gleichwertige Rück-

griffsforderungen gegenüberstehen oder Sachverhalte, aus denen sich finanzielle

Verpflichtungen ergeben können (§ 55 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO), liegen zum Bilanz-

stichtag nicht vor.

5.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 GemHKVO)

Gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 3 GemHKVO werden im Anhang insbesondere die Art und

Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erläutert.

Wesentliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind im Berichtsjahr 2016
nicht angefallen.

5.4. Nicht abgedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 GemHKVO)

Aus der Bilanz zum 31.12.2015 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 124.180,11 € in

das Jahr 2016 vorgetragen. Dieser Fehlbetrag kann mit dem Jahresergebnis 2016

vollständig ausgeglichen werden.
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6. Anlagen zum Anhang (§ 128 Abs. 3 NKomVG)

6.1. Rechenschaftsbericht
zum 31. Dezember 2016 (§ 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG, § 57 GemHKVO)

6.1.1. Allgemeines

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist dem Anhang als Bestandteil des Jahresab-

schlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Im Rechenschaftsbericht werden,

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft

und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde dargestellt. Dabei wird eine Bewer-

tung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Der Rechenschaftsbericht soll

auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushalts-

jahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für

die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen (§ 57 GemHKVO). Der

Rechenschaftsbericht ist nicht nur vergangenheits-, sondern auch zukunftsorientiert,

indem er die künftige Entwicklung der Kommune einbezieht.

Gemäß § 55 Abs. 1 GemHKVO werden in den Anhang diejenigen Angaben aufge-

nommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz zum

Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei

werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abwei-

chungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert. Um Wiederho-

lungen zu vermeiden, werden im Rechenschaftsbericht die Darstellung des Verlaufs

der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage sowie die Erläuterung

und Bewertung der Ergebnisse des Jahresabschlusses zusammenfassend behandelt

(vgl. Lasar/Grommas/Goldbach/Zähle/Diekhaus, Neues Kommunales Haushalts- und

Rechnungswesen in Niedersachsen, 3. Auflage 2011, S. 689f.).

6.1.2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Rat der Gemeinde Ringe hat den Haushaltsplan für das Jahr 2016 am 17. Feb-

ruar 2016 beschlossen. Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Über-

schuss von 174 T€ (ordentliches Ergebnis) aus, der Finanzhaushalt einen Fehlbetrag

in Höhe von -513 T€ (Zeile 37 „Finanzmittelbestand“). Kreditermächtigungen waren

in Höhe von 52 T€ enthalten. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veran-

schlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 500 T€ festgesetzt.

Die Ergebnisrechnung 2016 schließt mit einem Jahresergebnis von +185 T€ ab.

Hiervon entfallen +183 T€ auf das ordentliche Ergebnis und +2 T€ auf den außeror-

dentlichen Bereich. Im außerordentlichen Ergebnis zeigt sich eine Korrektur aus der

Jahresabschlussprüfung 2015. Die im Vorjahr als außerordentlicher Aufwand ge-

buchte unentgeltliche Überlassung von Grundstücken an das Land und die Samtge-
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meinde Emlichheim ist gem. § 115 Abs. 5 S. 3 NKomVG gegen das Reinvermögen

zu verrechnen. Nach Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt soll die Korrektur-

buchung im Jahr 2016 erfolgen. Dementsprechend wird im Jahresabschluss 2016 ein

außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.959,90 € ausgewiesen. Die Nettoposition auf

der Passivseite der Bilanz verringert sich um die gleiche Summe. Weitere außeror-

dentliche Vorgänge sind im Jahr 2016 nicht angefallen.

Die ordentlichen Erträge liegen bei 2.597 T€ und damit leicht unter dem Planansatz

von 2.655 T€ (-58 T€). Nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die we-

sentlichen Ertragspositionen:

Bezeichnung Ergebnis 2016

Abweichung zum

Haushaltsplan

Erträge aus Grundsteuer A und B 323 T€ -1 T€

Gewerbesteuererträge 1.377 T€ -43 T€

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 530 T€ -12 T€

Zuweisungen vom Land (Finanzhilfe KiTa) 37 T€ +1 T€

Konzessionsabgaben 107 T€ -2 T€

Mit Ausnahme der geringeren Erträge aus Gewerbesteuer und dem Anteil an der

Einkommensteuer liegen damit nahezu alle Ertragspositionen etwa im Plan.

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 2.414 T€ um 67 T€ ebenfalls geringer aus-

gefallen als geplant. Nachfolgend eine Übersicht über die einzelnen Aufwandspositi-

onen:

Bezeichnung Ergebnis 2016

Abweichung zum

Haushaltsplan

Personalaufwendungen 29 T€ -5 T€

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83 T€ -24 T€

Abschreibungen 150 T€ +6 T€

Zinsaufwendungen 41 T€ -7 T€

Transferaufwendungen 2.083 T€ -30 T€

sonstige ordentliche Aufwendungen 29 T€ -7 T€

Aufgrund der hohen Steuerkraft des Vorjahres musste die Gemeinde Ringe im

Haushaltsjahr 2016 hohe Transferaufwendungen für Kreis- und Samtgemeindeumla-

ge leisten. Entsprechend wurden im Jahr 2015 Rückstellungen im Rahmen des

Finanzausgleichs gebildet. Die Auflösung dieser Rückstellungen in Höhe von 688 T€

wurde im Jahr 2016 bei den Transferaufwendungen aufwandsmindernd berücksich-

tigt.

Sowohl die ordentlichen Erträge (-58 T€) als auch die ordentlichen Aufwendungen

(-67 T€) liegen jeweils leicht unter dem Planansatz. Somit liegt das ordent-liche Er-

gebnis der Gemeinde Ringe für das Jahr 2016 mit 183 T€ nahezu im Plan (+9 T€).
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Die Finanzrechnung 2016 weist einen Fehlbetrag in Höhe von -419 T€ aus. Dieser

Fehlbetrag ist um 94 T€ geringer ausgefallen als mit -513 T€ veranschlagt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -276 T€. Dabei wird deutlich,

dass die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2.554 T€)

nicht ausreicht, um die Transferauszahlungen (2.650 T€) zu decken. Trotz der spar-

samen Haushaltsführung mit geringeren Auszahlungen z.B. für Personal, Sach- und

Dienstleistungen oder Zinsen ergibt sich ein negativer Saldo aus laufender Verwal-

tungstätigkeit.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -92 T€. Einzahlungen aus Investitionstätig-

keit sind im Jahr 2016 planmäßig nicht angefallen. Die Auszahlungen für Tiefbau-

maßnahmen in Höhe von 80 T€ entfallen auf die Baumaßnahme „Verlängerung In-

dustriestraße“. Hier ist auf die Inanspruchnahme eines Haushaltsrestes aus dem Vor-

jahr zu verweisen (vgl. Ziffer 6.1.4. Haushaltsausgabereste). Für diese Maßnahme

hat der Landkreis Grafschaft Bentheim einen Zuschuss in Höhe von 38 T€ gewährt,

der allerdings erst im Folgejahr 2017 zahlungswirksam eingegangen ist. Für das

Dorfgemeinschaftshaus Neugnadenfeld wurden in Mobiliar (Theke, Tische und Stüh-

le) und Gartengeräte (Rasenmäher, Heckenschere) 11 T€ investiert.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -51 T€. Neben der Umschuldung eines

Darlehens in Höhe von 167 T€ wurden die langfristigen Kredite der Gemeinde Ringe

planmäßig getilgt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 betragen die Verbindlichkeiten aus

Krediten gegenüber Kreditinstituten damit noch 1.349 T€.

Die Gemeinde Ringe verfügt zum 31.12.2016 über keine Liquiden Mittel. Der Kas-

senbestand ist negativ und beträgt -235 T€. Dieser Liquiditätskredit wurde im Rah-

men der Einheitskasse bei der Samtgemeinde Emlichheim bzw. den übrigen Mit-

gliedsgemeinden aufgenommen.
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6.1.3. Finanzwirtschaftliche Lage

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Ringe wird im Folgenden anhand von

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erläutert. Außerdem werden

die gemäß § 55 Abs. 1 GemHKVO erforderlichen Erläuterungen zur Bilanz, Finanz-

rechnung und Ergebnisrechnung dargestellt.

6.1.3.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gemeinde Ringe ergibt sich aus der Bilanz zum 31.12.2016.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2015 von 6.204 T€ auf

5.988 T€ verringert. Auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktivseite) hat sich das

Sachvermögen insgesamt von 5.769 T€ um 153 T€ auf nunmehr 5.616 T€ verringert.

Neben dem normalen Werteverzehr durch Abschreibungen zeigen sich im Jahr 2016

im Anlagevermögen auch Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr durch den Ab-

schluss des Flurbereinigungsverfahrens Kleinringe.

Das Finanzvermögen hat sich von 252 T€ um 120 T€ auf 372 T€ erhöht. Ursächlich

hierfür sind vor allem höhere Forderungen aus Transferleistungen und der Veräuße-

rung von Grundstücken. Die Forderungen aus der Veräußerung von Grundstücken

sind ebenfalls auf das Flurbereinigungsverfahren Kleinringe zurückzuführen, da die

Ausgleichszahlung des Flurbereinigungsverbandes erst im Jahr 2017 zahlungswirk-

sam erfolgte. Die Liquiden Mittel haben sich um 183 T€ auf 0 T€ reduziert.

Die Investitionstätigkeit und die Entwicklung des Sachvermögens werden auch an-

hand der Reinvestitionsquote deutlich:

Reinvestitionsquote

Bruttoinvestitionen x 100 / Jahresabschreibungen (ohne EWB)

2016: 91.532,53 € x 100 / 143.262,37 € = 63,9 %
(Vorjahr = 104,9 %)

Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, um

den Wertverlust des Vermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine

dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote

von 100 % angestrebt. Im Jahr 2016 liegt die Reinvestitionsquote der Gemeinde

Ringe bei 63,9 %. Das Ziel von 100 % wird damit deutlich unterschritten. Allerdings

waren im Jahr 2016 höhere Investitionen zur erforderlichen Substanzerhaltung auf-

grund der angespannten Haushaltssituation kaum möglich.

Auf der Passivseite der Bilanz hat sich die Nettoposition von 3.950 T€ um 135 T€

auf 4.085 T€ erhöht. Maßgeblich hierfür ist besonders das positive Jahresergebnis
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von 185 T€. Der Fehlbetrag aus dem Vorjahr in Höhe von 124 T€ kann durch diesen

Überschuss komplett ausgeglichen werden. In den Sonderposten aus Investitions-

zuweisungen ist die Zuwendung des Landkreises Grafschaft Bentheim für die Ver-

längerung der Industriestraße in Höhe von 31 T€ bereits berücksichtigt.

Die Schulden haben sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 429 T€ auf 1.899

T€ erhöht. Während die Verbindlichkeiten aus langfristigen Krediten für Investitionen

um 51 T€ reduziert werden konnten war die Gemeinde Ringe auf kurzfristige Liquidi-

tätskredite zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen angewiesen. Die Verbindlich-

keiten aus Liquiditätskrediten betragen zum Bilanzstichtag 235 T€. Darüber hinaus

bestanden weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bzw. Transfer-

leistungen, vgl. nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung Betrag Erläuterung

Verbindlichkeiten aus Grunderwerb 142 T€
Abschluss Flurbereinigungsverfahren

Kleinringe

Verbindlichkeiten aus Konzessionsabgaben 59 T€

Konzessionsabgabe Strom

Abrechnungen 2015 und 2016

Reduzierung wg. Sonderabnahme

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen 15 T€
Finanzhilfe Herrnhuter Brüdergemeine

für KiTa Ringe-Neugnadenfeld

Abzuführende Gewerbesteuerumlage 85 T€
Gewerbesteuerumlage 2016

Abrechnung zum 01.02.2017

Der Verschuldungsgrad stellt sich im Jahr 2016 wie folgt dar:

Verschuldungsgrad

Schulden inkl. Rückstellungen x 100 / Bilanzsumme)

2016: 1.899.291,80 € x 100 / 5.987,896,37 € = 31,7 %

(Vorjahr = 36,3 %)

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und

gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur der Gemeinde. Grundsätzlich gilt:

je höher der Verschuldungsgrad ist, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubi-

gern. Der Verschuldungsgrad der Gemeinde Ringe ist im Jahr 2016 trotz höherer

Geldschulden bei niedrigerer Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 %-

Punkte gesunken. Dieser Rückgang ist in der Auflösung von Rückstellungen in Höhe

von 780 T€ begründet (vgl. Aufstellung unter Ziffer 6.5, Seite 24). Neue Rückstellun-

gen wurden zum Jahresabschluss 2016 nicht gebildet.
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6.1.3.2. Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Ringe ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Die Finanzrechnung 2016 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 419 T€ aus. Die Inves-

titionskredite haben sich von 1.400 T€ um 51 T€ auf 1.349 T€ verringert. Die Höhe

der Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag beträgt 235 T€.

Dadurch ergibt sich zum Jahresabschluss 2016 folgende Liquiditätskreditquote:

Liquiditätskreditquote

Liquiditätskredite x 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2016: 234.639,83 € x 100 / 2.553.506,51 € = 9,2 %
(Vorjahr = 0,0 %)

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit zur Höhe der Liquiditätskredite stehen. Dabei gilt: Je hö-

her die Liquiditätskreditquote ist, desto höher ist auch das Risiko einer möglichen

Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. Die Liquiditätskreditquote ist im Berichtsjahr von

0 auf 9,2 % gestiegen. Verantwortlich hierfür sind besonders die hohen Transferaus-

zahlungen in Höhe von 2.650 T€, die allein die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä-

tigkeit in Höhe von 2.553 T€ übersteigen. Die Gemeinde Ringe konnte ihre Zah-

lungsverpflichtungen deshalb nicht ohne kurzfristige Liquiditätskredite erfüllen. Die

Zahlungsfähigkeit ist nicht uneingeschränkt gewährleistet.

Durch die hohen Schulden wird die Gemeinde Ringe natürlich auch mit Zinsen belas-

tet. Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Kommune durch Zinsauf-

wendungen an. Eine hohe Zinslastquote lässt eingeschränkte Handlungsmöglichkei-

ten erwarten.

Für das Jahr 2016 ergibt sich folgende Zinslastquote

Zinslastquote

Zinsaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen

2016: 40.616,33 € x 100 / 2.413.583,13 € = 1,7 %
(Vorjahr = 1,4 %)

Die anteilmäßige Zinsbelastung der Gemeinde Ringe beträgt 1,7 %. Sie ist im Ver-

gleich zum Vorjahr trotz geringerer Zinsaufwendungen bedingt durch die insgesamt

deutlich niedrigeren ordentlichen Aufwendungen um 0,3 %-Punkte gestiegen.
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6.1.3.3. Ertragslage

Die Ertragslage der Gemeinde Ringe ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.

Die Ergebnisrechnung 2016 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 185 T€ aus,

der mit 183 T€ aus dem ordentlichen Ergebnis und 2 T€ aus dem außerordentlichen

Ergebnis resultiert. Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich dabei ausschließlich

aus einer Korrektur des Vorjahres, vgl. obige Erläuterung unter Ziffer 6.1.2. (Seiten

11+12).

Für das Jahr 2016 ergibt sich folgende Steuerquote:

Steuerquote

Steuererträge x 100 / ordentliche Aufwendungen

2016: 2.338.740,05 € x 100 / 2.413.583,13 € = 96,9 %
(Vorjahr = 78,7 %)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ aus Steuerer-

trägen finanzieren kann. Im Jahr 2016 hat sich die Steuerquote der Gemeinde Ringe

im Vergleich zum Vorjahr um 18,2 %-Punkte erhöht. Trotz leicht gesunkener Steu-

ererträge wirken sich auch hier die insgesamt deutlich niedrigeren ordentlichen Auf-

wendungen aus. Ziel der Gemeinde muss es weiterhin sein, eine nachhaltige Aufga-

benerfüllung aus eigenen Steuererträgen dauerhaft zu gewährleisten.

Auch im Jahr 2016 entfiel ein Großteil der ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde

Ringe auf Transferleistungen, was anhand der Transferaufwandsquote deutlich wird.

Die Transferaufwandsquote ergibt sich insbesondere als Folge des Finanzausgleich-

systems. Sie berechnet sich für das Jahr 2016 wie folgt:

Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen

2016: 2.083.122,79 € x 100 / 2.413.583,13 € = 86,3 %

(Vorjahr = 88,0 %)

Die Transferaufwandsquote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, fällt mit

86,3 % aber nach wie vor sehr hoch aus. Deutlich gemindert wird die Quote zudem

durch die aufwandsmindernde Auflösung der im Vorjahr gebildeten Rückstellungen

im Rahmen des Finanzausgleichs. Auch im Berichtsjahr wird deutlich, dass die Ge-

meinde Ringe durch enorme Belastungen aus Samtgemeindeumlage, Kreisumlage

und Gewerbesteuerumlage in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist. Die finanziel-

len Belastungen zeigen sich im Berichtsjahr noch deutlicher in der Finanzrechnung.
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Wie bereits beschrieben, übersteigen im Haushaltsjahr 2016 allein die Transferaus-

zahlungen die Summe aller Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um

96 T€.

Die Personalintensität ergibt sich aus der Ergebnisrechnung 2016 wie folgt:

Personalintensität

Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen

2016: 28.499,80 € x 100 / 2.413.583,13 € = 1,2 %
(Vorjahr = 1,0 %)

Die Personalintensität macht deutlich, welchen Anteil die Personalaufwendungen an

den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem

Umfang jetzt und voraussichtlich künftig Mittel für Personalaufwendungen gebunden

sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität der Gemein-

de Ringe ist im Jahr 2016 mit 1,2 % verhältnismäßig gering. Die Gemeinde Ringe

beschäftigt nur in sehr geringem Umfang Mitarbeiter zur Unterhaltung der öffent-

lichen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze. Bei der Betrachtung der Personalinten-

sität ist jedoch zu erwähnen, dass die Kindertagesstätte Neugnadenfeld in kirchlicher

Trägerschaft ist. Die Herrnhuter Brüdergemeine trägt die Personalkosten und die

Gemeinde leistet einen Defizitausgleich, der unter der Position „Transferaufwendun-

gen“ ausgewiesen ist.

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die

Nutzung des Vermögens belastet wird:

Abschreibungsintensität

Jahresabschreibungen (ohne EWB) x 100 / ordentliche Aufwendungen

2016: 143.262,37 € x 100 / 2.413.583,13 € = 5,9 %

(Vorjahr = 4,8 %)

Die Abschreibungsintensität der Gemeinde Ringe ist im Vergleich zu anderen Ge-

meinden eher gering. Dies liegt an dem geringen gemeindlichen Vermögen. Die Ab-

schreibungsintensität ist im Vergleich zum Vorjahr trotz geringerer Abschreibungen

aufgrund der insgesamt gesunkenen ordentlichen Aufwendungen um 1,1 %-Punkte

gestiegen.
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6.1.4. Haushaltsausgabereste (§ 20 Abs. 5 S. 2 NKomVG)

Aus dem Vorjahr wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 106 T€ in das Haus-

haltsjahr 2016 übertragen. Für die Verlängerung der Industriestraße wurden davon

62 T€ verbraucht und 44 T€ in Abgang gebracht.

Neue Haushaltsreste wurden gebildet für die Sanierung des Spielplatzes „Rosen-

straße“ (4 T€) und die Sanierung einer Gemeindestraße („Massdiek“) (50 T€).

Eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigun-

gen findet sich unter Ziffer 6.6 auf Seite 26.
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6.1.5. Zusammenfassung und Angaben gemäß § 57 Abs. 2 GemHKVO

Das Jahr 2016 war finanzwirtschaftlich betrachtet erneut schwierig für die Gemeinde

Ringe. Aufgrund leicht rückläufiger Steuererträge konnte sich die Gemeinde nur das

absolut Notwendige leisten und hat die Aufwendungen reduziert, um keinen Jahres-

fehlbetrag ausweisen zu müssen. Die hohen Belastungen aus dem Finanzausgleich

werden vor allem in der Finanzrechnung deutlich. Somit konnte zwar das geplante

Ergebnis in der Ergebnisrechnung leicht übertroffen werden. Dennoch musste ein

Liquiditätskredit aufgebaut werden, um den Zahlungsverpflichtungen nachkommen

zu können.

Trotzdem konnte die langfristige Verschuldung planmäßig reduziert werden. Betrach-

tet man jedoch die immer noch bestehende Verschuldung aus Investitionskrediten in

Höhe von 1,35 Mio. €, wird deutlich, dass die Gemeinde Ringe auch zukünftig mit

hohen Belastungen aus früheren Jahren zu kämpfen haben wird. Eine nachhaltige

Entschuldung wird nur sehr langfristig zu erreichen sein.

Es wird somit noch eine längere Zeit dauern, bis die volle finanzielle Leistungsfähig-

keit der Gemeinde Ringe wieder hergestellt ist. Auf die Gemeinde kommen in den

nächsten Jahren zusätzliche Herausforderungen zu, wie z. B. die Unterhaltung der

gemeindlichen Straßen und Brücken sowie die steigenden Anforderungen in der Kin-

derbetreuung.

Dementsprechend sind auch künftig die finanziellen Spielräume sehr gering. Die

Gemeinde Ringe wird in den nächsten Jahren weiterhin strenge Haushaltsdisziplin

üben müssen und kann sich nur das absolut Erforderliche leisten.

Aufgrund der beschriebenen finanziellen Lage der Gemeinde Ringe bestehen durch-

aus finanzwirtschaftliche Risiken für die zukünftige nachhaltige Aufgabenerfüllung. Es

ist nicht auszuschließen, dass in den nächsten Jahren weitere Konsolidierungsmaß-

nahmen erforderlich sind, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu ver-

bessern.

Exkurs: Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die haushaltswirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie lassen sich zum jetzigen

Zeitpunkt noch nicht abschließend bewerten. Das Gewerbesteueraufkommen der

Gemeinde Ringe liegt derzeit (für das Haushaltsjahr 2020) noch über dem Haus-

haltsansatz. Nach unserer Wahrnehmung haben sich die heimischen Unternehmen

in der Corona-Krise bislang gut behauptet. Rückgänge infolge der Corona-Krise wer-

den erwartet bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Belastet wird

der Haushalt für das laufende Jahr (2020) z.B. durch den teilweisen Ausfall der Be-

nutzungsgebühren für die Kindertagesstätte. Die Bereiche Tourismus und Einzel-

handel spielen für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Ringe strukturell
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keine besonders große Rolle, so dass derzeit auch noch kein großer Anstieg der Ar-

beitslosenzahlen zu beobachten ist.

Die weiteren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden nach unserer

Einschätzung erst mittelfristig deutlich werden. Insgesamt gehen wir von rückläufigen

Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen aus, so dass künftige Haushaltsplanun-

gen eher zurückhaltend erfolgen müssen.

____________________

Stegeman

Bürgermeister
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Anlagenübersicht zum 31.12.2016

6.2. Anlagenübersicht § 56 Abs. 1 GemHKVO

Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte Entwicklung der Abschreibungen Buchwerte

Anlagevermögen 1) 2) Stand am

31.12. des

Vorjahres

Zugänge

im Haus-

haltsjahr

Abgänge

im Haus-

haltsjahr

Umbuchung

im Haus-

haltsjahr

Stand am

31.12. des

Haushalts-

jahres

Stand am

31.12. des

Vorjahres

Abschreibung

im Haus-

haltsjahr

Auflösung
3)

Zuschrei-

bung im

Haushalts-

jahr

Stand am

31.12. des

Haushalts-

jahres

am 31.12.

des Haus-

haltsjahres

am 31.12.

des

Vorjahres

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

+ - + / - + - +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Immaterielle
Vermögensgegenstände

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Sachvermögen
(ohne Vorräte,
ohne geringwertige
Vermögensgegenstände)

8.130.010,55 638.156,71 648.524,10 0,00 8.119.643,16 2.360.798,91 143.262,37 0,00 0,00 2.504.061,28 5.615.581,88 5.769.211,64

3. Finanzvermögen
(ohne Forderungen)

172.548,66 5,37 0,00 0,00 172.554,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.554,03 172.548,66

insgesamt 8.302.559,21 638.162,08 648.524,10 0,00 8.292.197,19 2.360.798,91 143.262,37 0,00 0,00 2.504.061,28 5.788.135,91 5.941.760,30

1)
Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2)
im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3)
kumulierte Abschreibungen für Abgänge
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Forderungsübersicht zum 31.12.2016

6.3. Forderungsübersicht § 56 Abs. 2 GemHKVO

Gesamt- Gesamt- Mehr (+)

Art der Forderungen betrag davon mit einer Restlaufzeit von betrag Weniger (-)

am am

31.12. 31.12.

des Haushalts-
jahres

bis zu 1 Jahr über 1 bis 5
Jahre

mehr als
5 Jahre

des Vorjah-
res

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

1 2 3 4 5 6 7

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen 26.607,73 26.607,73 0,00 0,00 38.489,77 -11.882,04

2. Forderungen aus Transferleistungen 30.719,81 30.719,81 0,00 0,00 0,00 +30.719,81

3. Sonstige privatrechtliche Forderungen 150.933,41 150.933,41 0,00 0,00 42.906,90 +108.026,51

Summe aller Forderungen 208.260,95 208.260,95 0,00 0,00 81.396,67 +126.864,28
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Schuldenübersicht zum 31.12.2016

6.4. Schuldenübersicht § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden

Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag Mehr (+)/

am am Weniger (-)

31.12.2016 bis zu 1 Jahr über 1 bis 5
Jahre

mehr als 5
Jahre

31.12.2015

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

1 2 3 4 5 6 7

1. Geldschulden

1.1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.348.742,37 56.546,27 236.069,21 1.056.126,89 1.399.820,84 -51.078,47

1.3 Liquiditätskredite 234.639,83 234.639,83 0,00 0,00 0,00 +234.639,83

1.4 Sonstige Geldschulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 203.860,92 203.860,92 0,00 0,00 49.738,14 +154.122,78

4. Transferverbindlichkeiten 14.640,00 14.640,00 0,00 0,00 0,00 +14.640,00

5. Sonstige Verbindlichkeiten 97.408,68 94.638,68 2.770,00 0,00 20.692,58 +76.716,10

Schulden insgesamt 1.899.291,80 604.325,70 238.839,21 1.056.126,89 1.470.251,56 +429.040,24
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Rückstellungsübersicht zum 31.12.2016

6.5. Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung Rückstellungszweck

Bestand
am

31.12.2016

- Euro-

Zuführung

-Euro-

Inanspruch-
nahme und

Herabsetzung

-Euro-

Auflösung

-Euro-

Bestand
am

31.12.2015

-Euro-

Mehr (+) /
weniger (-)

-Euro-
1 2 3 4 5 6

6. Rückstellungen im Rahmen
des Finanzausgleichs und von
Steuerschuldverhältnissen

Rückstellung für
erhöhte Kreisumlage

0,00 0,00 316.300,00 0,00 316.300,00 -316.300,00

Rückstellung für
erhöhte Samtgemeindeum-
lage

0,00 0,00 309.100,00 0,00 309.100,00 -309.100,00

Rückstellung für
erhöhten samtgemeinde-
internen Ausgleich

0,00 0,00 63.100,00 0,00 63.100,00 -63.100,00

8. andere Rückstellungen
Rückstellung aufgrund un-
entgeltlicher Übertragung

0,00 0,00 91.596,00 0,00 91.596,00 -91.596,00

Summe der Rückstellungen 0,00 0,00 780.096,00 0,00 780.096,00 -780.096,00
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6.6. Übersicht über die in das Folgejahr
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Haushaltsreste aus Vorjahren nach 2017 übertragen 0,00 €

Haushaltsausgabereste in 2016 neu gebildet:
Sanierung Spielplatz Rosenstraße 4.000,00 €
Sanierung einer Gemeindestraße (Massdiek) 49.847,68 €

53.847,68 €

Haushaltsausgabereste am 31.12.2016 = 53.847,68 €

7. Teilrechnungen

Nachfolgend die Teilrechnungen gegliedert nach
 Teilergebnisrechnung
 Teilfinanzrechnung
 Produktrechnung
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